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Änderung des Bankwesengesetzes 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kredit- und Finanzinstitute Kredit- und Finanzinstitute 

§ 1. (1) ... § 1. (1) ... 
 1. bis 8. ...  1. bis 8. ... 
 9. die Ausgabe von Pfandbriefen, Kommunalschuldverschreibungen und 

fundierten Bankschuldverschreibungen und die Veranlagung des Erlöses 
nach den hiefür geltenden besonderen Rechtsvorschriften 
(Wertpapieremissionsgeschäft); 

 9. die Ausgabe von gedeckten Schuldverschreibungen und die Veranlagung 
des Erlöses nach den hiefür geltenden besonderen Rechtsvorschriften 
(Wertpapieremissionsgeschäft); 

 10. bis 22. ...  10. bis 22. ... 
(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 

Zuständigkeit der FMA Zuständigkeit der FMA 
§ 69. (1) Die FMA hat unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen 

zugewiesenen Aufgaben die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung 
zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, 
des Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes 2011, des Depotgesetzes, des BMSVG, des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, des Finanzkonglomerategesetzes, des 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes, der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, des Titels IV der Verordnung (EU) Nr. 909/2014, des 
Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes – ZvVG, BGBl I Nr. 69/2015, der 
Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, 
transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 
2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 347 vom 28.12.2017 S. 35, 
des STS-Verbriefungsvollzugsgesetzes – STS-VVG, BGBl. I Nr. 76/2018 sowie 
der für die Bankenaufsicht relevanten technischen Standards im Sinne der Art. 10 
bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und der Art. 10 bis 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 durch 

§ 69. (1) Die FMA hat unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen 
zugewiesenen Aufgaben die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung 
zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, 
des Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes 2011, des Depotgesetzes, des BMSVG, des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, des Finanzkonglomerategesetzes, des 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes, der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, des Titels IV der Verordnung (EU) Nr. 909/2014, des 
Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes – ZvVG, BGBl I Nr. 69/2015, der 
Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, 
transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 
2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 347 vom 28.12.2017 S. 35, 
des STS-Verbriefungsvollzugsgesetzes – STS-VVG, BGBl. I Nr. 76/2018, des 
Pfandbriefgesetzes – PfandBG, BGBl. I Nr. XX/XXX sowie der für die 
Bankenaufsicht relevanten technischen Standards im Sinne der Art. 10 bis 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und der Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 durch 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 
im Rahmen eines risikobasierten Aufsichtsansatzes zu überwachen und dabei auf im Rahmen eines risikobasierten Aufsichtsansatzes zu überwachen und dabei auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
das volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Bankwesen und an 
der Finanzmarktstabilität Bedacht zu nehmen. 

das volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Bankwesen und an 
der Finanzmarktstabilität Bedacht zu nehmen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 107. (1) bis (102) … § 107. (1) bis (102) … 
 (XX) § 1 Abs. 1 Z 9 und § 69 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XX/XXX treten mit 8. Juli 2022 in Kraft. 
Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 7. (1) Im Sinne des 2. Teils dieses Bundesgesetzes gelten die folgenden 

Begriffsbestimmungen: 
§ 2. (1) Im Sinne des 2. Teils dieses Bundesgesetzes gelten die folgenden 

Begriffsbestimmungen: 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. 
 a) und b) … 

 3.  
 a) und b) … 

 c) Forderungen, die vom Kreditinstitut durch Ausstellung einer Urkunde 
verbrieft sind, ausgenommen Pfandbriefe, 
Kommunalschuldverschreibungen und fundierte 
Bankschuldverschreibungen 

 c) Forderungen, die vom Kreditinstitut durch Ausstellung einer Urkunde 
verbrieft sind, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen, die 
nach dem Pfandbriefgesetz – PfandBG, BGBl. I Nr. XX/XXX, begeben 
werden sowie Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und 
fundierte Bankschuldverschreibungen, die nach dem HypBG idF 
BGB. I Nr. 107/2017, PfandbriefG idF BGB. I Nr. 107/2017 und 
FBSchVG idF BGB. I Nr. 29/2010 begeben wurden; 

 4. bis 23. …  4. bis 23. … 
 (2) …  (2) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 61. (1) bis (6) … § 61. (1) bis (6) … 

 (XX) § 7 Abs. 1 Z 3 lit c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/XXX tritt mit 8. Juli 2022 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. in der Einführungsverordnung zum Hypothekenbank- und zum 

Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1938 I S 1574,  
 4. im Pfandbriefgesetz – PfandBG, BGBl. I Nr. XX/XXX, 

 5. im Hypothekenbankgesetz, dRGBL 1899 S 375,  
 6. im Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1927 I S 492,  
 7. im Bankschuldverschreibungsgesetz, RGBl. Nr. 213/1905,  
 8. bis 21. …  8. bis 21. … 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 28. (1) bis (42) … § 28. (1) bis (42) … 
 (XX) § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/XXX tritt mit 

8. Juli 2022 in Kraft. 
Änderung des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes 

§ 20. (1) bis (3) … § 20. (1) bis (3) … 
(4) Bei einem hypothekarisch gesicherten Kredit kann für die vorzeitige 

Rückzahlung eine Kündigungsfrist von höchstens sechs Monaten oder bis zum 
Ablauf einer allfällig vereinbarten Periode mit festem Sollzinssatz vereinbart 
werden. Hält der Kreditnehmer die vereinbarte Kündigungsfrist nicht ein, so kann 
der Kreditgeber für den nicht eingehaltenen Teil der Kündigungsfrist eine 
Entschädigung nach Abs. 2 erster Satz verlangen; auf diese ist Abs. 2 zweiter 
Satz nicht anzuwenden. Für die Höhe der Entschädigung gilt Abs. 3. §§ 18, 19 
und 21 HypBG und § 8 PfandbriefG bleiben unberührt. 

(4) Bei einem hypothekarisch gesicherten Kredit kann für die vorzeitige 
Rückzahlung eine Kündigungsfrist von höchstens sechs Monaten oder bis zum 
Ablauf einer allfällig vereinbarten Periode mit festem Sollzinssatz vereinbart 
werden. Hält der Kreditnehmer die vereinbarte Kündigungsfrist nicht ein, so kann 
der Kreditgeber für den nicht eingehaltenen Teil der Kündigungsfrist eine 
Entschädigung nach Abs. 2 erster Satz verlangen; auf diese ist Abs. 2 zweiter 
Satz nicht anzuwenden. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung 

  
§ 31. (1) bis (5) … § 31. (1) bis (5) … 

 (6) § 20 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/XXX tritt 

105/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

3 von 8

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  4 von 8 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mit 8. Juli 2022 in Kraft. 

Änderung der Insolvenzordnung 
 Kurator 
 § 95a. (1) Hat das Insolvenzgericht bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

einen Kurator zur Geltendmachung von Forderungen zu bestellen, so gilt 
Folgendes: 

  1. Der Kurator hat die Forderungen zu ermitteln und anzumelden. Er ist 
verpflichtet, die Gläubiger auf ihr Verlangen vor Anmeldung der 
Forderung zu hören und sie von der Anmeldung zu benachrichtigen. Das 
Recht der Gläubiger, die Forderungen selbst anzumelden, bleibt 
unberührt. 

  2. Der Insolvenzverwalter hat dem Kurator und auf Verlangen den 
Gläubigern dieser Forderungen Einsicht in die Bücher und 
Aufzeichnungen des Schuldners zu gewähren. 

 (2) Dem Kurator steht das Stimmrecht in der Gläubigerversammlung nur 
gemäß § 93 Abs. 2 zu, es sei denn, dass es sich um Angelegenheiten handelt, die 
lediglich die zur vorzugsweisen Befriedigung der von ihm vertretenen Gläubiger 
gewidmeten Vermögensstücke betreffen. 

 (3) Der Kurator hat gegen die Insolvenzmasse Anspruch auf Ersatz seiner 
Barauslagen und auf eine angemessene Vergütung seiner Mühewaltung. § 125 ist 
anzuwenden. 

Weitere Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen Weitere Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen 
§ 279. (1) bis (4) … § 279. (1) bis (4) … 

 (5) § 95a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/XXX tritt mit 
8. Juli 2022 in Kraft. Die Bestimmung ist auf Insolvenzverfahren anzuwenden, die 
nach dem 7. Juli 2022 eröffnet oder wieder aufgenommen (§ 158 Abs. 2) werden. 

Änderung des Insolvenzrechtseinführungsgesetzes 

Behandlung bevorrechteter Schuldverschreibungen im Konkurs- und 
Ausgleichsverfahren. 

 

§ 4. Unberührt bleiben weiters die Bestimmungen der Gesetze vom 24. April 
1874, R. G. Bl. Nr. 48, vom 24. April 1874, R. G. Bl. Nr. 49, und vom 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
5. Dezember 1877, R. G. Bl. Nr. 111, über die Rechte der Pfandbriefbesitzer und 
der Besitzer von Teilschuldverschreibungen, ferner des Gesetzes vom 
27. Dezember 1905, R. G. Bl. Nr. 213, über fundierte 
Bankschuldverschreibungen. 

§ 5. Wird der Konkurs über das Vermögen einer Anstalt eröffnet, welche 
bevorrechtete Schuldverschreibungen (Pfandbriefe, fundierte 
Bankschuldverschreibungen oder fundierte Lokalbahn-Schuldverschreibungen) 
ausgegeben und bestimmte Vermögensstücke zu deren vorzugsweiser Deckung 
gewidmet hat, so gelten noch insbesondere folgende Bestimmungen: 

 

 1. Die Ansprüche der bevorrechteten Schuldverschreibungsgläubiger sind 
durch den für diese Gläubiger bestellten Kurator mit Anmeldung nach 
den Vorschriften der Insolvenzordnung geltend zu machen. Die 
Anmeldung hat die Vermögensstücke, aus denen vorzugsweise 
Befriedigung beansprucht wird, zu bezeichnen. Der Masseverwalter hat 
dem Kurator über die ausgegebenen und im Umlaufe befindlichen 
Schuldverschreibungen und über die zu ihrer Deckung bestimmten 
Vermögensstücke die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
Einsicht in die Bücher und Aufzeichnungen der Anstalt zu gewähren. 
Dies gilt auch für die vor der Konkurseröffnung bereits verlosten und 
noch nicht eingelösten Schuldverschreibungen und die bis zu dieser Zeit 
fälligen Coupons. 

 

 2. Abweichend von der Vorschrift des § 58 Z 1, K. O., können im Konkurse 
auch die von solchen Schuldverschreibungen seit der Konkurseröffnung 
laufenden Zinsen (Coupons) mit Beschränkung auf die zur vorzugsweisen 
Befriedigung der bevorrechteten Schuldverschreibungsgläubiger 
bestimmte Vermögensmasse durch den Kurator geltend gemacht werden. 

 

 3. Entsprechende Anwendung finden die Vorschriften des § 120, Absatz 2, 
K. O. auf die Veräußerung der zur vorzugsweisen Befriedigung der 
bevorrechteten Schuldverschreibungsgläubiger bestimmten 
Vermögensstücke und des § 132, Absatz 1 und 2, K. O. auf die 
Berücksichtigung dieser Gläubiger bei Verteilungen aus der allgemeinen 
Konkursmasse. 

 

 4. Dem Kurator steht das Stimmrecht in der Gläubigerversammlung nur 
gemäß § 93, Absatz 3, K. O. zu, es sei denn, daß es sich um 
Angelegenheiten handelt, die lediglich die zur vorzugsweisen 
Befriedigung der von ihm vertretenen Gläubiger gewidmeten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vermögensstücke betreffen. 

 5. Für die Bestreitung des geltend gemachten Anspruches auf vorzugsweise 
Befriedigung gilt § 105, Absatz 3 und 5, K. O. 

 

 6. Wird im Konkurse der Anstalt ein Zwangsausgleich geschlossen, so 
findet die Vorschrift des § 149, Absatz 1, K. O. entsprechende 
Anwendung. Steht dem Kurator im Zwangsausgleiche nach § 93, Absatz 
3, K. O. ein Stimmrecht zu, so gebührt ihm je eine Stimme für den Betrag, 
der sich bei der Teilung der Summe der übrigen zur Abstimmung 
berechtigenden Forderungen durch die Anzahl der übrigen 
stimmberechtigten Gläubiger ergibt. 

 

§ 6. (1) Wird das Ausgleichsverfahren über eine Anstalt eröffnet, welche 
bevorrechtete Schuldverschreibungen ausgegeben und bestimmte 
Vermögensstücke zu deren vorzugsweiser Deckung gewidmet hat, so ist ein 
Kurator im Sinne des § 3 des Gesetzes vom 24. April 1874, R. G. Bl. Nr. 48, 
durch das Ausgleichsgericht von Amts wegen zu bestellen. 

 

(2) Die Bestimmungen des Artikels V dieser Kaiserlichen Verordnung und 
des § 39, Absatz 3, der Ausgleichsordnung finden entsprechende Anwendung. 

 

§ 16. (1) bis (4) … § 16. (1) bis (4) … 
 (5) §§ 4 bis 6 samt Überschrift treten mit Ablauf des 7. Juli 2022 außer 

Kraft. § 5 ist aber weiterhin auf Insolvenzverfahren anzuwenden, die vor dem 
8. Juli 2022 eröffnet wurden. 

Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 

Quantitative Beschränkungen zur Vermeidung einer 
Emittentenkonzentration 

Quantitative Beschränkungen zur Vermeidung einer 
Emittentenkonzentration 

§ 74. (1) bis (3) … § 74. (1) bis (3) … 
(4) Abweichend von Abs. 1 dürfen Schuldverschreibungen, die von einem 

Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Vertragsstaat 
hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser 
Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt, bis zu 
25 vH des Fondsvermögens erworben werden. Die Erlöse aus der Emission dieser 
Schuldverschreibungen sind in Vermögenswerten anzulegen, die während der 
gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden 
Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des 

(4) Abweichend von Abs. 1 dürfen Schuldverschreibungen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt 
sind. Übersteigt die Veranlagung in solchen Schuldverschreibungen desselben 
Emittenten 5 vH des Fondsvermögens, so darf der Gesamtwert solcher Anlagen 
80 vH des Fondsvermögens nicht übersteigen. 
  1. die von einem Kreditinstitut vor dem 8. Juli 2022 ausgegeben wurden, 

das seinen Sitz in einem EWR-Vertragsstaat hat und auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser 
Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt, 
oder 

  2. Schuldverschreibungen gemäß § 3 Z 1 Pfandbriefgesetz – PfandBG, 
BGBl. I XX/XXX, 

 bis zu 25 vH des Fondsvermögens erworben werden. Die Erlöse aus der Emission 
dieser Schuldverschreibungen sind in Vermögenswerten anzulegen, die während 
der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden 
Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des 
Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt 
sind. Übersteigt die Veranlagung in solchen Schuldverschreibungen desselben 
Emittenten 5 vH des Fondsvermögens, so darf der Gesamtwert solcher Anlagen 
80 vH des Fondsvermögens nicht übersteigen. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 200. (1) bis (28) … § 200. (1) bis (28) … 

 (29) § 74 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/XXX 
tritt mit 8. Juli 2022 in Kraft. 

Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 94. …  1. bis 94. … 
 95. gedeckte Schuldverschreibung: ein Instrument gemäß Art. 52 Abs. 4 der 

Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) des Europäischen 
Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 302 vom 17.11 .2009 S. 32; 

 95. Gedeckte Schuldverschreibung: eine gedeckte Schuldverschreibung 
gemäß Art. 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2019/2162 oder, wenn das 
Instrument vor dem 8. Juli 2022 begeben wurde, eine gedeckte 
Schuldverschreibung gemäß Art. 52 Abs. 4 der Richtlinie 2009/65/EG 
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 302 
vom 17.11 .2009 S. 32; 

 96. bis 115. …  96. bis 115. … 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 167. (1) bis (7) … § 167. (1) bis (7) … 
 (8) § 2 Z 95 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/XXX tritt mit 

8. Juli 2022 in Kraft. 
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